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1 Historische Entwicklung 
Am Freitag, d. 8. November 1895 beobachtete Prof. Wilhelm Conrad Röntgen erstmals eine neue Art 

von Strahlung. Eine Kathodenstrahlröhre sandte anscheinend eine unsichtbare Strahlung aus, die auf 

einer mit Barium-Platincyanid beschichteten Platte eine Fluoreszenzstrahlung im sichtbaren Bereich 

auslöste. Die erste medizinische Anwendung dieser neuen Strahlung, die Röntgen X-Strahlung nannte, 

ist eine Untersuchung der Hand von Bertha Röntgen am 22.12.1895 gewesen. Prof. Röntgen konnte 

seine Beobachtungen bereits am Neujahrstag des Jahres 1896 in den Berichten der Würzburger 

Physikalischen Gesellschaft publizieren.  

Die erste zahnmedizinische Anwendung war eine 

Bissflügelaufnahme, die der Zahnarzt Dr. Otto Walkhoff in 

Braunschweig am 14. Januar 1896 bei sich selbst anfertigte. Die 

Belichtungszeit betrug ca. 25 Minuten. Die Reproduktion wurde 

dem Buch von L. Emnis, Dental Roentgenology, 1931, Malvern, 

PA: Williams & Wilkins C. entnommen. Bereits 8 Wochen nach der 

Entdeckung Röntgens publizierte J. Daniel in Science einen 

Bericht, in dem er über einen Haarverlust seiner Kollegin im 

Gesichtsbereich berichtete, nachdem er sie dort mit 

Röntgenstrahlen untersucht hatte. Obwohl damals bereits mehrere Berichte über unerwünschte 

Nebenwirkungen (Verbrennungen der Haut, Haarverlust, Augenschmerzen) erschienen, waren die 

Ursachen hierfür noch längere Zeit unklar. Erst Leonard beschrieb im Jahr 1898, dass die 

Röntgenstrahlung selbst diese Nebenwirkungen auslösten.  

Im April 1898 konnte O. Walkhoff die ersten extraoralen Aufnahmen vorstellen, obwohl er damals 

ebenfalls als Nebenwirkung einen Haarausfall bei seinen Patienten auf der Seite beobachtete, die 

untersucht worden war. Sein Freund Fritz Giesel, mit dem Walkhoff viele Experimente zusammen 

durchgeführt hatte, starb 1927 aufgrund eines metastasierenden Karzinoms, das durch eine schwere 

Bestrahlung seiner Hände hervorgerufen worden war.  

Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung durch C. Röntgen begann Thomas E. Edison in den 

USA nach besseren Fluoreszenzverbindungen zu suchen. Vier seiner Mitarbeiter testeten ungefähr 

8000 Verbindungen. Im März 1896 fanden sie heraus, dass Calciumwolframat zur Anregung einer 

Fluoreszenz durch Röntgenstrahlen am besten geeignet ist. Dieses Material wurde dann in 

Verstärkerfolien eingesetzt und wurde über viele Jahrzehnte bis zur Einführung von Verstärkerfolien 

auf der Grundlage seltener Erden benutzt. 

Das Prinzip der Röntgendiagnostik beruht auf der Anwendung ionisierender Strahlen, die beim 

Durchtritt durch Materie (Gewebe) einen Teil ihrer Energie durch Absorption verlieren. Diese 

Energieabnahme erfolgt durch Anregung (Erhöhung des Energiezustandes des Atoms im untersuchten 

Gewebe) und Ionisation. Bei der Untersuchung eines Patienten kann nur die absorbierte Energie der 
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eingesetzten Strahlung biologische Strahlenschäden hervorrufen, wobei naturgemäß eine 

Röntgendiagnostik ohne Absorption von Strahlung nicht möglich ist.  

Röntgenröhre 

Absorption im Gewebe 

e

 

 

 

 

Aufgrund der Möglichkeit strahlenbiologischer Schäden unterliegt d

Strahlung umfangreichen gesetzlichen Bestimmungen, durch die vor alle

eine Verringerung der Strahlenexposition durch Optimierung der Anw

Zielsetzung verfolgt auch die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle i
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Strahlung, für die Beurteilung der strahlenbiologischen Risiken im Rahmen der Röntgendiagnostik 

kommt jedoch primär irreversiblen Läsionen der nukleären DNA die entscheidende Bedeutung zu.  

 

3  Entstehung von Röntgenstrahlung: 
Durch Glühemission werden aus dem Wolframdraht der 

Heizspirale (Kathode) Elektronen emittiert. Nach 

Anlegen einer Röhrenspannung werden die aus der 

Heizspirale austretenden Elekronen in Richtung Anode 

beschleunigt und prallen dort mit sehr hoher 

Geschwindigkeit auf. Durch die Wechselwirkung der 

Elektronen mit den Atomen des Anodenmaterials 

entsteht zu ca. 1 % Röntgenstrahlung, 99 % der eingesetzten Energie werden in Wärme umgewandelt. 

Röntgenbremsstrahlung und die charakteristische Strahlung des Anodenmateriales verlassen das 

Gehäuse durch das Strahlenaustrittsfenster. Sowohl bei Langtubusgeräten (siehe Abbildung) als auch 

bei Spitztubusgeräten ist das Strahlenfeld am Tubusende vom Gesetzgeber auf 6 cm Durchmesser 

begrenzt. Das Produkt aus Stromstärke (in mA) und Belichtungszeit (in ms) entscheidet über die 

Intensität der Strahlung und damit über den Schwärzungsgrad des Films (bzw. die Belichtung eines 

digitalen Detektors). Eine Erhöhung des Röhrenstroms führt zu einer Vermehrung der 

Röntgenphotonen pro Zeiteinheit. Eine Erhöhung der Röhrenspannung erzeugt energiereichere und 

damit durchdringungsfähigere Röntgenphotonen.  

Eigenfilterung: langwellige Strahlung, die nicht zur Bildentstehung beitragen kann, muss durch eine 

Eigenfilterung (1,5 - 2 mm Aluminium) eliminiert werden. 

 

Bei Dentaltubusgeräten gibt es folgende Unterschiede: 

1. Röhrenstrom: Dieser entscheidet über die Intensität der Strahlung. In der Regel arbeiten alle 

Geräte mit einem fest eingestellten Röhrenstrom von 7 mA. Über die Belichtungszeit erfolgt dann die 

Anpassung an die untersuchte Region. 

Beim Trophy Elytis Gerät kann z.B. der Röhrenstrom jedoch zwischen 4 und 7 mA variiert werden. 

Zielsetzung ist es hierbei, bei digitalen Detektoren mit 4 mA zu arbeiten. Hierdurch werden die 

Belichtungszeiten länger, ermöglichen jedoch eine bessere Feinabstufung. 

2. Röhrenspannung: Seit 1998 dürfen nur noch Geräte neu betrieben werden, deren Röhrenspannung 

größer oder gleich 60 kV ist (Anlage 1, RW 13).  

3. Hochspannungsgeneratoren: Zahlreiche Hersteller bieten Multipulsgeneratoren an, die eine 

hochfrequente Gleichspannung in der Röhre erzeugen (Beispiele: Siemens Heliodent MD, Planmeca 

Prostyle, Trophy Elytis, Gendex Oralix DC).  

Vorteile: Kürzere Belichtungszeit, homogenere Strahlenqualität. 
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Bei älteren Geräten (z.B. dem Siemens Heliodent 70) handelt es sich um Halbwellengeneratoren, die 

nur die positive Halbwelle der Wechselspannung nutzen. 

Merke: Multipulsgeräte benötigen bei gleicher Röhrenspannung eine deutlich kürzere 

Belichtungszeit. 

Bei vielen Multipulsgeräten kann die Röhrenspannung individuell auf 60 oder 70 kV eingestellt 

werden. 

 

Eigenschaften von Röntgenstrahlung: 

- Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit 

- fotochemische Wirkung (Belichtung von Filmen, Halbleiterdetektoren bzw. Film-

/Foliensystemen) 

- biologische Wirkung (strahlenbiologische Schäden) 

- aufgrund der kurzen Wellenlänge kann Röntgenstrahlung mit optischen Linsen oder Spiegeln 

nicht gebündelt oder abgelenkt werden.   

Merke: Röntgen-Strahlung hat die Fähigkeit, den gesamten Körper zu durchdringen und ihn mit 

geschwächter Intensität wieder zu verlassen.  

 

Röntgenstrahlen können mit Gewebe folgende Wechselwirkungen haben: 

1. Absorption („Ionisation“ von Wasser, Umwandlung in Wärme, z.B. in Metallen) 

2. Streuung (deshalb benötigt der Patient eine Strahlenschutzschürze oder einen –Schild). 

3. Durchtritt ohne Änderung und Belichtung z.B. eines Filmes 

 

Quadratisches Abstandsgesetz 

Nach diesem Gesetz verringert sich die Strahlung bei 

doppelter Entfernung um den Faktor 4. Abstand von einer 

Röntgenquelle stellt damit eine wirksame Möglichkeit 

zur Verringerung der beruflichen Strahlenexposition dar. 

 

Bedeutung der Röhrenspannung 

Moderne Dentaltubusgeräte verfügen oftmals (s.u.) über 

die Möglichkeit, die Röhrenspannung zwischen 60 und 

70 kV zu verändern, während der Röhrenstrom konstant 

bleibt. 

Merke: Je niedriger die Röhrenspannung, desto höher ist 

die Strahlenbelastung, da langwellige Strahlung stärker absorbiert wird. Eine Erhöhung der 

Spannung von 60 auf 70 kV halbiert die Belichtungszeit. 

Vorteil einer niedrigen Röhrenspannung ist jedoch, dass die Röntgenaufnahmen kontrastreicher sind. 
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Bei Kindern und Jugendlichen sollte in der Regel deshalb 

mit 70 kV untersucht werden, bei wichtigen Frage-

stellungen oder z.B. ausgeprägten Parodontalerkrankungen 

(bei älteren Patienten) sollte mit 60 kV untersucht werden. 

 

Bei älteren Röntgengeräten sind Röhrenstrom und 

Röhrenspannung in der Regel fest eingestellt. Auch bei 

diesen Geräten muss die Belichtungszeit auf den Zahn- 

bzw. Kieferabschnitt eingestellt werden. Je größer der 

Zahn, desto länger die Belichtungszeit. Links die 

Belichtungsschaltuhr des Heliodent MD, darunter die des 

Heliodent 70 Gerätes. 

 

 

 

Bei Dentaltubus-, Panoramaschicht- und 

Fernröntgenaufnahmen werden keine 

ablaufenden Raster benutzt. Bei 

Schädelaufnahmen kommen diese 

ablaufenden Raster zum Einsatz, um 

Streustrahlung zu vermindern. Da diese 

Blenden Strahlung absorbieren, ist die 

Strahlenexposition bei Schädelaufnahmen 

(NNH, Clementschitsch u.a.) deutlich höher 

(bis zu 10fach) als z.B. beim Fernröntgenseitenbild). 

 

4 Die Dosis  
Die Dosis ist ein Maß für die Strahlungswirkung. Die Dosis gibt die Strahlungsenergie an, die durch 

Absorption an eine bestimmte Materiemenge übertragen wird. Die Einheit der Dosis ist Joule pro 

Kilogramm (J/kg).  

 

Die Energiedosis: Eine Dosis von einem Joule pro Kilogramm entsteht bei der Übertragung der 

Energie von 1 Joule auf Materie der Masse 1 kg durch ionisierende Strahlung. Diese Dosis wird als 

Energiedosis bezeichnet und in Gray (Gy) angegeben. Dabei gilt  

1 Gy = 1 J/kg.  

 

 7



Die Äquivalentdosis: Die verschiedenen Strahlungsarten verursachen in Körpergewebe bei gleicher 

Energiedosis eine unterschiedlich starke biologische Wirkung. Das bedeutet, daß mit der Angabe 

allein der Energiedosis die biologische Wirkung der Strahlung im menschlichen Körper nicht 

ausreichend beschrieben wird. Die Energiedosis wird deshalb mit Hilfe von Qualitätsfaktoren 

präzisiert. Diese stellen ein Maß für die biologische Wirkung der Strahlung bei niedrigen Dosen dar. 

Die Dosis, die die biologische Wirkung der Strahlung einbezieht, wird als Äquivalentdosis bezeichnet 

und in Sievert (Sv) angegeben. Man erhält sie durch Multiplikation der Energiedosis (in Gy) mit dem 

Qualitätsfaktor.  

Der Qualitätsfaktor für Röntgenstrahlung ist gleich 1 und nimmt für Strahlung mit hoher 

lonisationsdichte, wie Alpha- und Neutronenstrahlung, höhere Werte an. In der Tabelle sind die in der 

Strahlenschutzverordnung der Bundesrepublik Deutschland festgeschriebenen Qualitätsfaktoren 

angegeben.  

Qualitätsfaktoren  

Strahlungsart  Faktor  

Röntgen- und Gammastrahlung  
Betastrahlung  
Alphastrahlung  
Neutronen nicht bekannter Energie* 
*zukünftig nach neuer 
Strahlenschutzverordnung 

1 
1 

20 
10
20 

 

Die effektive Dosis: Strahlungswirkungen werden eingeteilt in deterministische Wirkungen, die bei 

einer Exposition oberhalb bestimmter Dosisschwellwerte unbedingt eintreten (akute 

Strahlenschäden, z.B. bei einer Krebsbehandlung mit Röntgenstrahlen: Haarausfall, Rötung der Haut, 

Abnahme der Speichelbildung im bestrahlten Bereich), und stochastische Wirkungen, die nach 

Ablauf einer längeren Latenzzeit von oft mehreren Jahren mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 

auftreten können.  

Mit der effektiven Dosis wird das Risiko für das Auftreten möglicher stochastischer Wirkungen bei 

Exposition einzelner Organe und Gewebe oder des gesamten Körpers bewertet. Die Äquivalentdosen 

der exponierten Organe und Gewebe werden mit Gewebe-Wichtungsfaktoren multipliziert, die ein 

Maß für den Beitrag des exponierten Organs zum Schadensrisiko des gesamten Körpers darstellen. 

Die Summe der derart gewichteten Äquivalentdosen ist die effektive Dosis. Der Einheitenname der 

effektiven Dosis ist ebenfalls das Sievert (Sv).  Die Gewebewichtungsfaktoren geben damit die 

relative Wahrscheinlichkeit der unterschiedlich empfindlichen Organe für einen Strahlenschaden an. 
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Die Tabelle enthält die Wichtungsfaktoren gemäß der Strahlenschutzverordnung: 

Gewebe-Wichtungsfaktoren  
Organe und Gewebe  Faktor  

Keimdrüsen  
Brust  
rotes Knochenmark  
Lunge  
Schilddrüse  
Knochenoberfläche  
andere Organe und Gewebe  

0,25 
0,15 
0,12 
0,12 
0,03 
0,03 

je 0,06 
 

Äquivalentdosis und effektive Dosis sind Größen, die nur im Strahlenschutz und unterhalb der 

Schwellwerte für deterministische Wirkungen verwendet werden.  

 

Die Dosisleistung  

Bezieht man die Dosis auf eine bestimmte Zeiteinheit, spricht man von der Dosisleistung. Sie wird in 

der Regel auf eine Stunde bezogen und z.B. in Gray oder Sievert pro Stunde (Gy/h; Sv/h) angegeben.  

 

Zusammenhang zwischen den geltenden SI-Einheiten und den seit 1985 amtlich nicht mehr 

zugelassenen Einheiten im Strahlenschutz  

 SI-Einheit  Alte Einheit  Beziehung  

Aktivität  

Energiedosis  

Äquivalentdosis 

Ionendosis 

 

Becquerel (Bq);  

1 Bq=1/s  

Gray (Gy);  

1 Gy = 1 J/kg  

Sievert (Sv);  

1 Sv = 1 J/kg  

Coulomb pro  

Kilogramm (C/kg)

Curie (Ci)  

Rad (rd)  

Rem (rem)  

Röntgen (R)  

1 Ci = 3,7•1010 Bq  

1 rd = 0,01 Gy  

1 rem = 0,01 Sv  

1 R = 2,58•10-4C/kg 

1 Bq = 2,7•10-11Ci 

1 Gy = 100 rd  

1 Sv = 100 rem  

1 C/kg = 3876 R  

 

 

Dezimalstellen  

Vielfaches  Math.  

Zeichen  

Bruchteil  Math.  

Zeichen  

103 = 1 000  

106 = 1 000 000  

109 = 1 000 000 000  

Tausend  

Million  

Milliarde 

k = Kilo  

M = Mega  

G = Giga 

10-3 = 0,001  

10-6 = 0,000 001  

10-9 = 0,000 000 001 

Tausendstel  

Millionstel  

Milliardstel  

m = Milli  

µ = Mikro  

n = Nano  
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5 Natürliche Umgebungsstrahlung in Deutschland  
Jeder Mensch ist unvermeidbar einer natürlichen Strahlenexposition ausgesetzt. Diese besteht in 

externer Exposition durch die von außen auf den Menschen einwirkende natürliche 

Umgebungsstrahlung und in interner Exposition durch Aufnahme natürlicher Radionuklide in den 

Körper. Die externe Exposition macht dabei etwa ein Drittel der gesamten natürlichen Exposition aus.  

Die natürliche Umgebungsstrahlung besteht zum einen aus der kosmischen Strahlung galaktischen 

oder solaren Ursprungs und zum anderen aus der terrestrischen Strahlung der natürlichen 

Radionuklide, die in allen Substanzen in unterschiedlichen Spurenkonzentrationen seit der 

Erdentstehung vorhanden sind. Die Ortsdosisleistung des direkt ionisierenden Anteils der kosmischen 

Strahlung liegt in Deutschland für Höhen unterhalb 1000 m im Bereich von 30 bis 40 nGy/h 

(Nanogray pro Stunde). Die Ortsdosisleistung der terrestrischen Strahlung wird im freien Gelände 

vom Radionuklidgehalt der Böden und Untergründe bestimmt. Sie weist deshalb große regionale 

Unterschiede auf.   

In der Abbildung ist die Verteilung der 

Ortsdosisleistung durch terrestrische Strahlung für 

Deutschland in Klassen von 10 nSv/h (Nanosievert 

pro Stunde) durch 14 Farb-stufen dargestellt. Weite 

Bereiche Norddeutschlands sind durch 

Ortsdosisleistungen unter 60 nSv/h gekennzeichnet. 

In Niedersachsen, in Brandenburg und im 

nordöstlichen Sachsen liegen große Gebiete mit 

Dosisleistungen von sogar weniger als 30 nSv/h. Die 

Mittelgebirge treten meist als Gebiete höherer 

Ortsdosisleistungen im Bereich von etwa 60 bis 80 

nSv/h hervor. Großflächig sehr hohe Werte oberhalb 

120 nSv/h sind seinerzeit im Fichtelgebirge, im 

Oberpfälzer und im Bayrischen Wald gemessen 

worden. Deutlich niedrige Werte unter 50 nSv/h 

treten wiederum in Süddeutschland verbreitet im Alpenvorland auf. Die großflächigen 

Dosisleistungsverteilungen korrelieren gut mit den geologischen Bodenregionen, die durch typische 

Gehalte der natürlichen Radionuklide charakterisiert sind.  

Die nebenstehenden Tabelle enthält die mittleren Ortsdosisleistungen der Bundesländer. Der 

Mittelwert für Deutschland beträgt 57 nSv/h, wenn nach den Einwohnerzahlen der Bundesländer, und 

55 nSv/h, wenn nach deren Fläche gewichtet wird.  
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Tabelle 1:  

Ländermittelwerte der Ortsdosisleistung 

durch terrestrische Strahlung 

Bundesland  ODL in nSv/h  
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg  
Hessen  
Mecklenburg-
Vorpommern  
Niedersachsen  
Nordrhein-Westfalen  
Rheinland-Pfalz  
Saarland  
Sachsen  
Sachsen-Anhalt  
Schleswig-Holstein  
Thüringen  

62  
69  
31  
28  
42  
56  
60  
36  
48  
59  
68  
79  
57  
43  
52  
63 

 

Beim Aufenthalt im Freien erhält eine 

Person in Deutschland im Mittel pro  

Stunde eine effektive Dosis von 35 nSv 

durch terrestrische Strahlung und von 36 

nSv durch kosmische Strahlung (davon 

etwa 4 nSv durch Neutronen), insgesamt 

also 71 nSv.  
 

 

 

6 Radon - ein 

natürliches Radio-

nuklid  
Schon seit jeher ist der 

Mensch einer Strahlenex-

position aus natürlichen 

Strahlenquellen ausgesetzt. 

Ihrem Ursprung nach unter-

scheidet man zwischen der 

kosmischen und der terres-

trischen Strahlung. Die 

Strahlenexposition kann von 

außen (zum Beispiel durch 

die kosmische Strahlung 

oder durch die Strahlung 

natürlich radioaktiver Stoffe 

im Boden) oder von innen 

(durch die lnhalation - die 

Zufuhr über die Atmung - 

oder die lngestion die 

Zufuhr über die Nahrung) 

erfolgen.  
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Aufgrund der sehr großen Halbwertszeiten enthält die Erdkruste seit ihrer Entstehung die 

Radionuklide Uran-238, Uran-235, Thorium-232 und Kalium-40. Bis auf das Kalium-40, dessen 

Zerfallsprodukt stabil ist, wandeln sich diese Radionuklide über eine Reihe radioaktiver 

Zwischenprodukte mit sehr unterschiedlichen Halbwertszeiten um, bis als Endprodukt stabiles Blei 

entsteht.  

Halbwertszeiten einiger natürlicher 
radioaktiver Nuklide  

Element  Halbwertszeit  
Uran-238  
Uran-235  
Thorium-232  
Kalium-40  

4,4 Milliarden Jahre  
700 Millionen Jahre  
14 Milliarden Jahre  
1,3 Milliarden Jahre  
 

Eines der wesentlichen Zwischenprodukte ist das 

Radon-222 (Halbwertszeit: 3,8 Tage). Radon-222 

entsteht als Zerfallsprodukt von Radium-226, das 

aus dem radioaktiven Zerfall von Uran-238 

hervorgeht. Das Radon ist ein Edelgas und 

deshalb besonders mobil.  

Überall dort, wo Uran im Erdboden vorhanden 

ist, wird Radon freigesetzt und gelangt in die freie 

Atmosphäre oder in Häuser. Von entscheidender 

Bedeutung hierfür ist die Radiumkonzentration 

des Bodens. Einen zusätzlichen Einfluß auf die 

Radonkonzentration in der Luft übt die Durchlässigkeit des Bodens aus. Bei lockerem Material wie 

beispielsweise Sand wandert das Gas 

besonders leicht durch die Zwischenräume 

an die Erdoberfläche. Weniger lockeres 

Material weist sehr häufig auch Spalten und 

Risse auf, über die das Radon freigesetzt 

werden kann. Daher kann besonders in 

geologisch gestörten Gebieten mit erhöhten 

Radonwerten im Freien und in Gebäuden 

gerechnet werden.  

Die Radonkonzentration in der bodennahen 

Atmosphäre ist systematischen jahres-

zeitlichen und klimatisch bedingten Schwankungen unterworfen. In Gebäuden hängt die 

Radonkonzentration wesentlich von den baulichen Gegebenheiten ab. Austauscharme Wetterlagen 
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(Inversionswetterlagen) begünstigen eine Erhöhung der Radonkonzentration im Freien und in 

Gebäuden.  

In der Bundesrepublik Deutschland sind Jahresmittelwerte der Radonkonzentrationen in der 

bodennahen Luft bis 80 Bq/m³ und in Gebäuden bis 250 Bq/m³ normal.  

Für die Strahlenexposition des Menschen ist nicht so sehr das Radon selbst von Bedeutung, vielmehr 

sind es die kurzlebigen Zerfallsprodukte. Diese gelangen mit der Atemluft in den Atemtrakt, wo ihre 

energiereiche Alphastrahlung strahlenempfindliche Zellen erreichen kann. Die kurzlebigen 

Zerfallsprodukte des Radons verursachen etwa die Hälfte der gesamten effektiven Dosis durch 

natürliche Strahlenquellen. In den ehemaligen Bergbaugebieten in Thüringen und Sachsen 

(historischer Bergbau, Uranerzbergbau) kann der Anteil höher liegen.  

 

Quelle dieses Kapitels: Strahlendosis und Strahlenwirkung 
Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene, Postfach 11 08, 85758 Oberschleißheim  
Stand 1997 : http://www.bfs.de/berichte/index.htm 
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7  Ionisierende Strahlung und ihre biologischen Wirkungen:  

Stochastische und deterministische Strahlenwirkung 
 

Im Strahlenschutz werden stochastische und deterministische Strahlenwirkungen unterschieden. Beide 

Kategorien von Schadenstypen haben grundsätzlich verschiedene Dosiswirkungsbeziehungen. Bei den 

deterministischen Strahlenwirkungen muß zunächst eine Schwellendosis überschritten werden, bevor 

die beschriebenen Effekte induziert werden können. Oberhalb der Schwellendosis steigt die Zahl der 

Effekte und der Schweregrad des Effektes mit steigender Dosis an. Der Entwicklung dieser 

Strahlenschäden liegt ein multizellulärer Mechanismus zugrunde. Es müssen viele Zellen geschädigt 

werden, damit es zu einer Manifestation derartiger Effekte kommt. Zu diesen Strahlenwirkungen 

zählen alle akuten Strahleneffekte, die Linsentrübung (Katarakt) und die Entwicklung von fibrotischen 

Prozessen in verschiedenen Geweben. 

 

Bei einem zweiten Typ von Strahlenwirkungen, den stochastischen Effekten, wird davon 

ausgegangen, daß keine Schwellendosis besteht und daß die Wahrscheinlichkeit des Eintretens mit 

steigender Strahlendosis zunimmt. Auch bei kleinen Strahlendosen können also noch Wirkungen 

auftreten, wenn auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit als bei höheren Dosen. Für den 

Strahlenschutz sind die stochastischen Strahlenwirkungen daher von entscheidender Bedeutung. 

Ihr Auftreten unterliegt einer Zufallsverteilung, d.h. in einem Kollektiv gleich exponierter Personen 

werden sie mit einer durch den statistischen Erwartungswert nur angenähert voraussagbaren 

Häufigkeit beobachtet. Als "Risiko" wird im Strahlenschutz die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 

einer stochastischen Strahlenwirkung bei der Einzelperson bezeichnet. 

 

Zu dieser Kategorie von Strahlenwirkungen zählen die Induktion von vererbbaren Defekten und von 

malignen Erkrankungen (Leukämie und Krebs). Man geht davon aus, daß die maligne Transformation 

einer Zelle ausreichend ist, um eine derartige Erkrankung zu verursachen.  

 

Genetisch vererbbare Deffekte 

Beim Menschen sind bisher keine genetischen Mutationen durch ionisierende Strahlen beobachtet 

worden, die zu einer quantitativen Abschätzung des genetischen Strahlenrisikos führen können. Auch 

bei Untersuchungen von Nachkommen der Überlebenden nach den Atombombenabwürfen in 

Hiroshima und Nagasaki sind bisher derartige Effekte nicht statistisch signifikant nachgewiesen 

worden. Man hat in diesem Zusammenhang bei der Untersuchung von mehr als 70.000 Kindern, deren 

Väter oder Mütter bzw. beide Elternteile bei den Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki 

exponiert worden sind, lediglich einen angedeuteten, statistisch nicht ausreichend gesicherten Trend zu 

erhöhten Raten an genetischen Mutationen festgestellt. 
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Induktion von Leukämie und Krebs 

Während für die Abschätzung des genetischen Strahlenrisikos keine aus-

reichenden Erfahrungen beim Menschen vorliegen, kann man für die 

Abschätzung des Leukämie- und Krebsrisikos auf eine Vielzahl von 

Daten aus epidemiologischen Untersuchungen beim Menschen zurück-

greifen. In Betracht kommen hierfür vor allem Untersuchungen an 

 

�� Überlebenden nach den Atombombenabwürfen in Hiroshima 

und Nagasaki 

�� Personen nach beruflichen Strahlenexpositionen 

�� Patienten mit medizinischen Strahlenexpositionen. 

 

Da eine strahlenbedingte maligne Erkrankung sich nicht von einer "spontanen" malignen 

Erkrankung unterscheidet, können Leukämie oder Krebs im Einzelfall nicht allein aufgrund ihrer 

Erscheinungsform oder ihres klinischen Verlaufes als strahlenbedingte Erkrankung erkannt werden. 

Nur epidemiologisch-statistische Untersuchungen können dazu beitragen, quantitative Daten für die 

Risikoabschätzung beim Menschen zu erhalten. Strahlenexponierte Personengruppen müssen dabei 

nicht-exponierten Personengruppen gegenübergestellt werden. Dann kann erkannt werden, ob und in 

welchem Ausmaß die Raten an Leukämie und Krebs nach Bestrahlung in der exponierten Gruppe 

erhöht sind. Auch hier ist auf individueller Basis eine qualitative Unterscheidung hinsichtlich der 

Frage, ob der Krebs strahlenbedingt ist oder nicht, nicht möglich. Es kann lediglich die 

Wahrscheinlichkeit ermittelt werden, mit der eine individuelle Krebserkrankung durch die 

vorausgegangene Bestrahlung verursacht ist. 
 

Erschwert werden diese Untersuchungen dadurch, daß die 

Erkrankungen mit einer erheblichen Latenzzeit (5-10 Jahre bei 

Leukämie und mehrere Jahrzehnte bei Krebs) auftreten 

können und damit analytisch, z.B. hinsichtlich der Anamnese, 

schwerer zugänglich werden. Da Leukämien mit einer relativ 

kurzen Latenzzeit nach einer Bestrahlung und mit einem 

besonders hohen relativen Risiko beobachtet werden, liegen für 

diese Erkrankungen verhältnismäßig umfangreiche Daten vor 

Es wird beobachtet, daß vor allem myeloische Leukämien (akute 

und chronische Erscheinungsformen), aber auch akute 

lymphatische Leukämien, nach Bestrahlung vermehrt auftreten. 

Dagegen sind chronisch-lymphatische Leukämien nicht erhöht 

beobachtet worden. Die Untersuchungen an den Überlebenden in 
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Hiroshima und Nagasaki, aber auch bei Patientengruppen, wie z.B. nach Bestrahlung wegen Morbus 

Bechterew, ergeben für die Gesamtpopulation, daß nach Strahlendosen im Bereich von 0,5 Sv und 

höher mit einer signifikanten Erhöhung der Leukämierate zu rechnen ist. Strahlendosen, die unter 

diesem Bereich liegen, haben bei epidemiologischen Untersuchungen von Gruppen der Gesamt-

bevölkerung nicht zu einer statistisch signifikant erhöhten Leukämierate geführt. 

 

Dieses bedeutet jedoch nicht, daß geringere Strahlendosen als 0,5 Sv keine Leukämien hervorrufen 

können. Die Zahl der Fälle wird jedoch dann so klein, daß andere Faktoren wie Lebensgewohnheiten, 

genetische Prädispositionen usw., die das Krebs- und Leukämierisiko beeinflussen, mit ihrer 

Variabilität das strahlenbedingte Risiko überlagern, so daß letzteres sich aus den Schwankungen der 

"spontanen" Leukämie- und Krebsrate nicht mehr heraushebt. Bei den Überlebenden in Hiroshima und 

Nagasaki ist das Leukämierisiko nach einer Strahlendosis von 4 Gy etwa um den Faktor 15 erhöht. 

Dagegen ist das Risiko für alle Krebsformen außer Leukämien bei der gleichen Strahlendosis nur etwa 

um den Faktor 2 angestiegen. Dieser Zuwachsfaktor wird als "relatives Risiko" bezeichnet; die 

"spontanen" Raten an Leukämie und Krebs (Raten ohne Bestrahlung) entsprechen einem relativen 

Risiko von 1,0. 

 

Neben dem Knochenmark (Induktion von Leukämie) und dem Brustgewebe zählen auch Lunge 

und die Epithelien der Bronchien zu den strahlenempfindlichen Geweben hinsichtlich der Induktion 

von Tumoren. Die linke Zeichnung gibt Aufschluss über die unterschiedliche Verteilung des roten 

Knochenmarks bei Kindern und Erwachsenen. 

 

Risikoabschätzung 

Für die Risikoabschätzung wird außer bei Leukämie und Knochentumoren von einem sogenannten 

relativen Risikomodell ausgegangen. Für Leukämien und Knochentumoren dagegen wird das absolute 

Risikomodell zur Risikoabschätzung eingesetzt. Bei dem letzteren Risikomodell geht man davon aus, 

daß nach einer Latenzzeit die Rate an Erkrankungen über der "spontanen" Rate liegt, nach einer 

weiteren Periode aber keine zusätzlichen strahlenbedingten Erkrankungen auftreten. Offensichtlich 

haben sich dann alle strahlenbedingten Erkrankungen manifestiert. Beim relativen Risikomodell liegt 

die Rate an malignen Erkrankungen in der bestrahlten Personengruppe ebenfalls nach einer Latenzzeit 

über der "spontanen" Rate, aber diese Erhöhung bleibt bis zum Lebensende erhalten. Das "relative 

Risiko", d.h. die relative Zunahme der strahlenbedingten Rate im Vergleich zur "spontanen" Rate, 

wird dabei als über die Lebenszeit konstant angenommen. Das bedeutet, daß auch die strahlen-

bedingten Tumoren vorwiegend erst in einem Alter beobachtet werden, in dem die "spontanen" 

Tumoren ohne Bestrahlung manifest werden. Die Abschätzung des strahlenbedingten Krebsrisikos 

auf der Basis des relativen Risikomodells stellt eine maximale Risikoabschätzung dar.  
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Die vielfältigen epidemiologischen Untersuchungen haben ergeben, daß eine statistisch signifikante 

und damit zahlenmäßig bestimmbare Erhöhung maligner Erkrankungen im allgemeinen erst im 

Dosisbereich von einigen Zehntel bis einem Sievert eintritt.  

 

 Wirkungen von Strahlung mit kleinen Dosen 

Die Wirkung von kleinen Strahlendosen wird vor allem anhand der ca. 100 000 sehr intensiv unter-

suchten überlebenden Atombombenopfer von Hiroshima und Nagasaki quantifizierbar. Die tatsäch-

lichen Zusammenhänge sind in der Wissenschaft jedoch nicht unumstritten, da aufgrund der Datenlage 

notwendigerweise von höheren Dosen (~ 100 mSv) mittels mathematischer Operationen auf den 

Bereich niedrigster Dosen ( ~ µSv) extrapoliert wurde.  

Die Zeit, bis nach der Bestrahlung das Maximum der Todesfälle bei Leukämie auftritt, ist mit ca. 3-8 

Jahren relativ kurz, das von anderen Krebsarten, insbesondere solider Tumoren, dagegen ist erheblich 

länger. Die Latenzzeiten bei Krebs können bis zu einigen Jahrzehnten dauern. Eine Erhöhung von 

Missbildungen wurde an den beobachteten Gruppen bis heute nicht eindeutig nachgewiesen. Dagegen 

ist eine, wenn auch geringe, Erhöhung der Krebserkrankungen statistisch belegt. Nach jahrelangen 

Diskussionen hat man sich international auf das folgende numerische individuelle tödliche Krebsrisiko 

geeinigt. Es beträgt nach dem ICRP-Report Nr. 60:  

R = 5 × 10-2/1 Sv 

Werden beispielsweise 106 = 1 Million Menschen einer Ganzkörperbestrahlung (effektiven Dosis) von 

1 Sv ausgesetzt, so werden in den nächsten Jahrzehnten demnach 106 × 5 × 10-2 = 50 000 Menschen 

aufgrund dieser Strahlenexposition zusätzlich an Leukämie oder Krebs sterben. Bei einer, z.B. infolge 

des Unfalls von Tschernobyl, sehr viel realistischeren Strahlenbelastung von 10 mSv, also einem 

Zentisievert, sind das immer noch 500 zusätzliche Krebstote bei einer Million derartig bestrahlter 

Menschen. Zur richtigen Einordnung dieser Zahl muss man allerdings berücksichtigen, dass innerhalb 

von 30 Jahren etwa 80 000 von dieser 1 Million Menschen natürlicherweise an Krebs versterben, 

soweit sie eine Teilmenge der Bevölkerung der Bundesrepublik darstellen. Bei 500 zusätzlichen 

Krebstoten würde damit die natürliche tödliche Krebsrate um ca. 0,6% erhöht.  

Grundsätzlich sind Gewebe um so strahlenempfindlicher, je weniger differenziert sie sind und je 

häufiger sich ihre Zellen teilen. Für die Strahlensensibilität einzelner Gewebe ergibt sich entsprechend 

der Abnahme ihrer Strahlenempfindlichkeit etwa die folgende Reihenfolge:  

�� Embryo  

�� lymphatische Organe  

�� Knochenmark  

�� Darmtrakt  

�� Eizellen  
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�� Samenzellen  

�� Epiphysenfugen  

�� Augenlinse  

�� periphere Nerven  

�� Muskelgewebe  

 

 
Lebenszeitrisiken nach ICRP 60 

Altersgruppe Relatives Risiko 
< 16 Jahre 2,4 

16 - 40 Jahre 1,25 
41 - 65 Jahre 0,44 

> 65 Jahre 0,19 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 18



8 Gesetzliche Grundlagen – Röntgenverordnung 2002 
Die RöV beruht auf wissenschaftlichen Stellungnahmen der Internationalen Kommission für 

Strahlenschutz (ICRP  -  International Commission on Radiological Protection). Sie ist ein Gremium, 

in dem die Vertreter der nationalen radiologischen Gesellschaften Empfehlungen für den 

Strahlenschutz erarbeiten. Die Forderungen der ICRP nach 

- Rechtfertigung der Anwendung 

- Optimierung der Bedingungen und 

- Begrenzung der Strahlenexposition 

wurden in die Euratom Richtlinien 96/29/EURATOM und97/43/EURATOM des Rates vom 30. Juni 

1997  aufgenommen, die Grundlage für die Novellierung der RöV zum 1.7.2002 waren 

(Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002, Teil 1, Nr. 36, Seite 1869 ff.) 

 
Die RöV wird durch Richtlinien und Normen ergänzt. 

 

 

Wichtige Normen für die Zahnheilkunde: 
DIN V 6868 – 151  Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben 

(Vornorm)  Abnahmeprüfungen zahnärztlicher Röntgeneinrichtungen 

 

DIN V 6868 – 57 Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben 

(Vornorm)  Abnahmeprüfung an Bildwiedergabegeräten (Monitore) 

DIN 6868 – 5  Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben 

   Konstanzprüfung in der zahnärztlichen Röntgendiagnostik 

DIN EN 61223-3-4 Abnahmeprüfung /Leistungsmerkmale der Bildgebung von zahnärztlichen 

Röntgeneinrichtungen 

Die Normen sind erhältlich über:  

Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, Fax: 030-2601-1260 oder über das  

Internet www.beuth.de  
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DIE WICHTIGSTEN BESTIMMUNGEN DER NOVELLIERTEN RÖNTGENVERORDNUNG 

UND  
IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE PRAXIS 

Die Novelle der RöV ist am 01.07.2002 in Kraft getreten. Viele Bestimmungen gelten unver-
ändert weiter, zahlreiche Aspekte müssen jedoch neu beachtet werden. Nachfolgend finden 
sie auszugsweise einige wichtige Änderungen: 

•  Anmeldung einer Röntgeneinrichtung:  
Der Betrieb einer Röntgeneinrichtung muss der zuständigen Behörde wie bisher zwei 
Wochen vor Beginn der Tätigkeit angezeigt werden (§ 4 RöV). Die Zuständigkeiten 
(Aufsichtsbehörde, Sachverständige, Zahnärztliche Stelle) sind unverändert. Die 
Anforderungen an den baulichen Strahlenschutz sowie den Kontrollbereich sind 
unverändert. 
Neu: Die Anmeldung von Röntgeneinrichtungen muss auch bei der Zahnärztlichen Stelle 
erfolgen (§ 17a Abs. 4). 

•  Abnahmeprüfungen (jetzt § 17):  
Für den Betreiber bleiben die bisherigen Bedingungen bestehen. Die überlappenden Teilab-
nahmeprüfungen bei Umstellungen zu gleichen oder höher empfindlichen Bildempfänger-
Kom-ponenten können wie bisher selbst durchgeführt werden. 

•  Konstanzprüfungen (jetzt § 17):  
Unveränderte Bedingungen bei ihrer Durchführung. 

•  Neu: Zahnärztliche Stellen: Erheblich erweiterte und strengere Auflagen bei der Prüfung 
der Praxen [siehe § 17a]. Referenzdosiswerte stehen derzeit und in naher Zukunft für die 
Zahn-medizin nicht zur Verfügung. 

•  Neu: Geräte-Einweisung:  
Die Einweisung des Personals an den Röntgengeräten mit einer deutschsprachigen 
Gebrauchsanweisung ist durch eine entsprechend qualifizierte Person vorzunehmen. Die 
Ein-weisung muss protokolliert werden [§ 18 Abs.1 Nr.1 RöV]. 

•  Neu: Für die an einer Einrichtung häufig vorgenommene Untersuchungen sind schriftliche 
Arbeitsanweisungen zu erstellen und für die dort tätigen Personen zur jederzeitigen 
Einsicht bereitzuhalten [§ 18 Abs. 2 RöV]. 

• Neu: Zutritt zu Strahlenschutzbereichen [§ 22 RöV]:  
Wer eine Person bittet, im Kontrollbereich als helfende Person bei dem Patienten zu bleiben, 
muss diese vorab belehren, dies schriftlich dokumentieren (§ 36 Absatz 2; 
Aufbewahrungsfrist 2 Jahre) und für diese Person eine Personendosismessung durchführen 
können. Ausnahmegenehmigungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der 
zuständigen Stelle (Staatliche Ämter für Arbeitsschutz). 

•  Neu: Rechtfertigende Indikation: Der die Röntgenaufnahme anordnende Zahnarzt muss 
vorab feststellen, dass der gesundheitliche Nutzen der Anwendung von Röntgenstrahlung 
gegenüber dem Strahlenrisiko überwiegt und dass keine anderen Untersuchungsverfahren 
mit geringerer Strahlenexposition zur Verfügung stehen (Rechtfertigende Indikation) [§ 2a 
Abs. 2 und § 23 Abs. 1].  
In der Zahnmedizin stehen für die Untersuchung der Zahnhartgewebe, des 
Parodontiums sowie der Kiefer in der Regel keine anderen Untersuchungsverfahren 
zur Verfügung, so dass in diesen Fällen die klinische Fragestellung als 
Rechtfertigende Indikation pro-tokolliert werden sollte. 
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•  Neu: Röntgenpass:  
Es besteht die Verpflichtung, Röntgenpässe für die Patienten bereitzuhalten und der unter-
suchten Person muss grundsätzlich ein solcher Röntgenpass angeboten werden. Bisher ist 
die Gestaltung der Pässe noch frei, im Frühjahr 2003 wird hierzu eine Richtlinie erscheinen, 
die die formale Gestaltung regeln wird [§ 28 RöV]. 
•  Die Bestimmungen zur Befragung der Patienten nach vorangegangenen Untersuchungen 
und einer Schwangerschaft bleiben unverändert [§ 28 RöV]. 
•  Neu: Aufbewahrungsfristen:  
Unverändert 10 Jahre mit der Ergänzung, dass die Aufzeichnungen (gilt nicht für Röntgen-
aufnahmen) von Personen unter 18 Jahren bis zur Vollendung deren 28. Lebensjahres 
aufbe-wahrt werden müssen [§ 28 RöV]. 

•  Neu: Röntgenbefund:  
Es muss für jede Aufnahme ein schriftlicher Befund niedergelegt werden [§ 28 RöV Abs. 1]. 

•  Neu: Digitale Archivierung:  
Sehr strenge Auflagen bestehen für die digitale Archivierung, die unbedingt vor Kauf eines 
digi-talen Systems beachtet werden müssen [§ 28 RöV Abs. 4-7]. 

•  Neu: Unterweisung nach § 36:  
Diese ist zukünftig nur noch jährlich notwendig. Aufbewahrungsfrist weiterhin 5 Jahre. 

• Neu: Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz: Für Zahnärzte, die ihre 
Fachkunde vor 1987 erworben haben, gilt eine Aktualisierungsfrist bis zum 01.07.2005. Alle 
Personen, die nach 1987 ihre Fachkunde im Strahlenschutz erhalten haben, müssen eine 
Aktualisierung bis zum 01.07.2007 nachweisen [§ 18a bzw. § 45 Nr. 6]. Wer die Frist 
versäumt, verliert die Fachkunde insgesamt. 

• Neu:  Kenntnis im Strahlenschutz für Praxismitarbeiter/Auszubildende:  
Da Auszubildende erst im dritten Lehrjahr das Thema Röntgenologie und Strahlenschutz im 
Unterricht bearbeiten, dürfen diese erst nach Bestehen der Abschlussprüfung unter 
ständiger Aufsicht und Verantwortung eines Zahnarztes mit Fachkunde Röntgenstrahlung 
anwenden. Während der Ausbildungszeit ist dies nur unter direkter Aufsicht und Anleitung 
einer Person mit Fachkunde oder Kenntnissen im Strahlenschutz in der Praxis gestattet. 
Auszubildende können jedoch bereits während der Ausbildungszeit vorab die Kenntnisse im 
Strahlenschutz (z.B. im Karl-Häupl-Institut) erwerben und dürfen dann bereits bei der 
technischen Anfertigung von Röntgenaufnahmen im Rahmen ihrer Ausbildung mitwirken (§ 
24 Absatz 2 Nr. 3). Kenntnisse im Strahlenschutz dürfen sonst nur noch Personen mit einer 
abgeschlossenen sonstigen Aus-bildung erwerben. Für angelernte Praxismitarbeiter, die die 
Kenntnisse im Strahlenschutz nach § 23 Absatz 4 RöV aus dem Jahr 1987 erworben haben, 
gilt ein Bestandsschutz (§ 45 Nr. 9). Noch offen ist die Regelung, wie die Kenntnisse der 
Praxismitarbeiter zukünftig aktualisiert werden sollen.  

•   Neu: Empfindlichkeitsklasse SC = 400 für Personen bis zum 12. Lebensjahr: Zukünftig 
wird diese Empfindlichkeitsklasse nur noch für die Anwendung von Schädel-Fernaufnahmen 
gefordert werden (Sachverständigenrichtlinie, Anlage 1).  

•   Neu: Regelung der Anwendung von Röntgenstrahlung im Rahmen der medizinischen 
Forschung (§28 a-g). 
•   Neu: Erwerb der Fachkunde im Studium der Zahnheilkunde durch einen anerkannten 
Kurs (§ 18a). 
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9 AUSZÜGE AUS DER RÖNTGENVERORDNUNG 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

 
10. Indikation, rechtfertigende: 
Entscheidung eines Arztes oder Zahnarztes mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz, dass 

und in welcher Weise Röntgenstrahlung am Menschen in der Heilkunde oder Zahnheilkunde 

angewendet wird. 

12. Person, helfende: 
Person, die außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit freiwillig oder mit Einwilligung ihres gesetzlichen 

Vertreters Personen unterstützt oder betreut, an denen in Ausübung der Heilkunde oder der 

Zahnheilkunde oder im Rahmen der medizinischen Forschung Röntgenstrahlung angewendet wird. 

13. Referenzwerte, diagnostische: 
Dosiswerte für typische Untersuchungen mit Röntgenstrahlung, bezogen auf Standardphantome oder 

auf Patientengruppen mit Standardmaßen, mit für die jeweilige Untersuchungsart geeigneten 

Röntgeneinrichtungen und Untersuchungsverfahren. 

15. Röntgenpass: 
Von der untersuchten Person freiwillig geführtes Dokument, das Angaben über den Zeitpunkt einer 

Röntgenuntersuchung, die untersuchte Körperregion, die Art der Untersuchung und den unter-

suchenden Arzt enthält. 

 
§ 2c Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung 
(1) Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, jede 

unnötige Strahlenexposition von Mensch und Umwelt zu vermeiden. 

(2) Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, jede 

Strahlenexposition von Mensch und Umwelt unter Beachtung des Standes der Technik und unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie 

möglich zu halten. 

 
§ 4 Anzeigebedürftiger Betrieb von Röntgeneinrichtungen (in der Regel für alle 
Röntgeneinrichtungen in der Zahnheilkunde) 
(1) Einer Genehmigung nach § 3 Abs. 1 bedarf nicht, wer eine Röntgeneinrichtung betreibt, 

1. deren Röntgenstrahler nach § 8 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 1 oder Anlage 2 Nr. 1 bauart-

zugelassen ist, 

2. deren Herstellung und erstmaliges in Verkehr bringen unter den Anwendungsbereich des 

Medizinproduktegesetzes fällt oder 

....... wenn er die Inbetriebnahme der zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen vorher anzeigt. 

 

§ 16 Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen 

(1) Als eine Grundlage für die Qualitätssicherung bei der Durchführung von Röntgenuntersuchungen 
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in der Heilkunde oder Zahnheilkunde erstellt und veröffentlicht das Bundesamt für Strahlenschutz 

diagnostische Referenzwerte. Die veröffentlichten diagnostischen Referenzwerte sind bei der Unter-

suchung von Menschen zu Grunde zu legen. 

(2) Es ist dafür zu sorgen, dass bei Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen vor der 

Inbetriebnahme eine Abnahmeprüfung durch den Hersteller oder Lieferanten durchgeführt wird, durch 

die festgestellt wird, dass die erforderliche Bildqualität mit möglichst geringer Strahlenexposition 

erreicht wird.  

Nach jeder Änderung der Einrichtung oder ihres Betriebes, welche die Bildqualität oder die Höhe der 

Strahlenexposition nachteilig beeinflussen kann, ist dafür zu sorgen, dass eine Abnahmeprüfung 

durch den Hersteller oder Lieferanten durchgeführt wird, die sich auf die Änderung und deren 

Auswirkungen beschränkt.  

Sofern die Prüfung nach Satz 2 durch den Hersteller oder Lieferanten nicht mehr möglich ist, ist dafür 

zu sorgen, dass sie durch ein Unternehmen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 durchgeführt wird.  

Bei der Abnahmeprüfung sind ferner die Bezugswerte für die Konstanzprüfung nach Absatz 3 mit 

denselben Prüfmitteln zu bestimmen, die bei der Konstanzprüfung verwendet werden.  

Das Ergebnis der Abnahmeprüfung ist unverzüglich aufzuzeichnen; zu den Aufzeichnungen gehören 

auch die Röntgenaufnahmen der Prüfkörper. Die Abnahmeprüfung ersetzt nicht eine Genehmigung 

nach § 3 Abs. 1 oder eine Anzeige nach § 4 Abs. 1 oder 5. 

(3) In regelmäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch monatlich, ist eine Konstanzprüfung 

durchzuführen, durch die ohne mechanische oder elektrische Eingriffe festzustellen ist, ob die 

Bildqualität und die Höhe der Strahlenexposition den Angaben in der letzten Aufzeichnung nach 

Absatz 2 Satz 5 noch entsprechen. ....... 

Bei der Filmverarbeitung in der Heilkunde ist die Konstanzprüfung arbeitstäglich und in der 

Zahnheilkunde mindestens arbeitswöchentlich durchzuführen. Das Ergebnis der Konstanzprüfungen 

ist unverzüglich aufzuzeichnen; zu den Aufzeichnungen gehören auch die Aufnahmen der Prüfkörper 

und die Prüffilme. Ist die erforderliche Bildqualität nicht mehr gegeben oder nur mit einer höheren 

Strahlenexposition des Patienten zu erreichen, ist unverzüglich die Ursache zu ermitteln und zu 

beseitigen. 

 

§ 17a Qualitätssicherung durch ärztliche und zahnärztliche Stellen 

(1) Zur Qualitätssicherung der Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen bestimmt die 

zuständige Behörde ärztliche und zahnärztliche Stellen. Die zuständige Behörde legt fest, in welcher 

Weise die ärztlichen und zahnärztlichen Stellen die Prüfungen durchführen, mit denen sichergestellt 

wird, dass bei der Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen in der Heilkunde oder 

Zahnheilkunde die Erfordernisse der medizinischen Wissenschaft beachtet werden und die 

angewendeten Verfahren und eingesetzten Röntgeneinrichtungen den nach dem Stand der Technik 

jeweils notwendigen Qualitätsstandards entsprechen, um die Strahlenexposition des Patienten so 

gering wie möglich zu halten. 

(2) Die ärztliche oder zahnärztliche Stelle hat im Rahmen ihrer Befugnisse nach Absatz 1 die Aufgabe, 

dem Strahlenschutzverantwortlichen Maßnahmen zur Optimierung der medizinischen Strahlen-

anwendung vorzuschlagen, insbesondere zur Verbesserung der Bildqualität, zur Herabsetzung der 
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Strahlenexposition oder zu sonstigen qualitätsverbessernden Maßnahmen, und nachzuprüfen, ob und 

wie weit die Vorschläge umgesetzt werden. 

(4) Der Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen in der 

Heilkunde oder Zahnheilkunde ist bei einer von der zuständigen Behörde bestimmten ärztlichen oder 

zahnärztlichen Stelle unverzüglich anzumelden. Ein Abdruck der Anmeldung ist der zuständigen 

Behörde zu übersenden.  

Der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle sind die Unterlagen auf Verlangen vorzulegen, die diese zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 benötigt, insbesondere Röntgenbilder, Angaben 

zur Höhe der Strahlenexposition, zur Röntgeneinrichtung, zu den sonstigen verwendeten Geräten und 

Ausrüstungen und zur Anwendung des § 23. Der Strahlenschutzverantwortliche unterliegt den von der 

ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle durchzuführenden Prüfungen. 

 

§ 18 Sonstige Pflichten beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung 
 (1) Es ist dafür zu sorgen, dass 

1. die beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung beschäftigten Personen anhand einer deutsch-

sprachigen Gebrauchsanweisung durch eine entsprechend qualifizierte Person in die sachgerechte 

Handhabung eingewiesen werden und über die Einweisung unverzüglich Aufzeichnungen 

angefertigt werden, 

2. eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides oder, sofern eine Bauartzulassung erteilt ist, ein 

Abdruck des Zulassungsscheins und der Betriebsanleitung nach § 9 Satz 1 Nr. 5 aufbewahrt wird, 

3. die Gebrauchsanweisung nach Nummer 1 und die Bescheinigung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1, der letzte 

Prüfbericht nach Nummer 5 und gegebenenfalls die Bescheinigungen über Sachverständigen-

prüfungen nach wesentlichen Änderungen des Betriebes der Röntgeneinrichtung bereitgehalten 

werden, 

4. der Text dieser Verordnung zur Einsicht ständig verfügbar gehalten wird, 

5. eine Röntgeneinrichtung in Zeitabständen von längstens fünf Jahren durch einen 

Sachverständigen nach § 4a nach dem Stand der Technik insbesondere auf sicherheitstechnische 

Funktion, Sicherheit und Strahlenschutz überprüft und eine Durchschrift des dabei anzufertigenden 

Prüfberichts den zuständigen Stellen unverzüglich übersandt wird und 

6. bei einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen ein aktuelles 

Bestandsverzeichnis geführt und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt wird; das 

Bestandsverzeichnis nach § 8 der Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von 

Medizinprodukten kann herangezogen werden. 

Es ist dafür zu sorgen, dass die Einweisung nach Satz 1 Nr. 1 bei der ersten Inbetriebnahme 

durch eine entsprechend qualifizierte Person des Herstellers oder Lieferanten vorgenommen wird. 

Die Aufzeichnungen nach Satz 1 Nr. 1 sind für die Dauer des Betriebes aufzubewahren. ..... 

(2) Für jede Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen sind 

schriftliche Arbeitsanweisungen für die an dieser Einrichtung häufig vorgenommenen 

Untersuchungen oder Behandlungen zu erstellen. Die Arbeitsanweisungen sind für die dort tätigen 

Personen zur jederzeitigen Einsicht bereitzuhalten und auf Anforderung den zuständigen Stellen zu 

übersenden. 
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(3) Bei Röntgeneinrichtungen nach § 3 Abs. 4 müssen an den jeweils anderen Einrichtungen 

zusätzlich Abdrucke oder Ablichtungen der Aufzeichnungen über die Abnahmeprüfungen 

nach § 16 Abs. 2, die Konstanzprüfungen nach § 16 Abs. 3 und die Sachverständigenprüfungen 

nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 aller zum System gehörenden Röntgeneinrichtungen zur Einsicht 

vorliegen. Sofern die Behörde nach § 43 der Erfüllung von Aufzeichnungspflichten in elektronischer 

Form zugestimmt hat, kann die Pflicht nach Satz 1 auch durch das Bereithalten der Aufzeichnungen 

zur Einsicht in elektronischer Form erfüllt werden. 

(4) Der Betrieb einer Röntgeneinrichtung, die Medizinprodukt oder Zubehör im Sinne des 

Medizinproduktegesetzes ist, ist unverzüglich einzustellen, wenn 

1. der begründete Verdacht besteht, dass die Einrichtung die Sicherheit und die Gesundheit 
der Patienten, der Anwender oder Dritter bei sachgemäßer Anwendung, Instandhaltung 

und ihrer Zweckbestimmung entsprechender Verwendung über ein nach den Erkenntnissen der 

medizinischen Wissenschaften vertretbares Maß hinausgehend gefährden 

§ 18a Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz 

(2) Die Fachkunde im Strahlenschutz muss mindestens alle fünf Jahre durch eine erfolgreiche 

Teilnahme an einem von der zuständigen Stelle anerkannten Kurs oder anderen von der zuständigen 

Stelle als geeignet anerkannten Fortbildungsmaßnahmen aktualisiert werden. Abweichend hiervon 

kann die Fachkunde im Strahlenschutz im Einzelfall auf andere geeignete Weise aktualisiert und die 

Aktualisierung der zuständigen Behörde nachgewiesen werden. Der Nachweis über die Aktualisierung 

der Fachkunde nach Satz 1 ist der zuständigen Stelle auf Anforderung vorzulegen. Die zuständige 

Stelle kann, wenn der Nachweis über Fortbildungsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig vorgelegt 

wird, die Fachkunde entziehen oder die Fortgeltung mit Auflagen versehen. 

(3) Die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz (von Zahnarzthelferinnen) werden in der Regel 

durch eine für das jeweilige Anwendungsgebiet geeignete Einweisung und praktische Erfahrung 

erworben. 

Für Zahnarzthelferinnen gilt die Aktualisierungsfrist von 5 Jahren entsprechend! 

 

§ 19 Strahlenschutzbereiche 

(1) Bei genehmigungs- und anzeigebedürftigen Tätigkeiten nach dieser Verordnung sind 

Strahlenschutzbereiche nach Maßgabe des Satzes 2 einzurichten. Je nach Höhe der Strahlen-

exposition wird zwischen Überwachungsbereichen und Kontrollbereichen unterschieden: 

1. Überwachungsbereiche sind nicht zum Kontrollbereich gehörende betriebliche Bereiche, in denen 

Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 

1 Millisievert oder höhere Organdosen als 15 Millisievert für die Augenlinse oder 50 Millisievert für die 

Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel erhalten können. 

2. Kontrollbereiche sind Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr 

als 6 Millisievert oder höhere Organdosen als 45 Millisievert für die Augenlinse oder 150 Millisievert für 

die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel erhalten können. 

(2) Kontrollbereiche sind abzugrenzen und während der Einschaltzeit zu kennzeichnen. 

Die Kennzeichnung muss deutlich sichtbar mindestens die Worte "Kein Zutritt - Röntgen" enthalten; 

sie muss auch während der Betriebsbereitschaft vorhanden sein. 
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§ 21 Schutzvorkehrungen 

(1) Der Schutz beruflich strahlenexponierter Personen vor Strahlung ist vorrangig durch bauliche und 

technische Vorrichtungen oder durch geeignete Arbeitsverfahren sicherzustellen. 

Bei Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten, ist sicherzustellen, dass sie die erforderliche 

Schutzkleidung tragen. 

 

§ 22 Zutritt zu Strahlenschutzbereichen 
(1) Personen darf der Zutritt 

1. zu Überwachungsbereichen nur erlaubt werden, wenn a) sie darin eine dem Betrieb der 

Röntgeneinrichtung dienende Aufgabe wahrnehmen, 

b) an ihnen nach § 25 Abs. 1 Röntgenstrahlung angewendet werden soll oder ihr Aufenthalt in diesem 

Bereich als Proband, helfende Person oder Tierhalter erforderlich ist, 

c) bei Auszubildenden oder Studierenden dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist 

oder 

d) sie Besucher sind, 

2. zu Kontrollbereichen nur erlaubt werden, wenn 

a) sie zur Durchführung oder Aufrechterhaltung der darin vorgesehenen Betriebsvorgänge tätig 

werden müssen, 

b) an ihnen nach § 25 Abs. 1 Röntgenstrahlung angewendet werden soll oder ihr 

Aufenthalt in diesem Bereich als Proband, helfende Person oder Tierhalter erforderlich ist und eine zur 

Ausübung des ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Berufs berechtigte Person, die die 

erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, zugestimmt hat, 

c) bei Auszubildenden oder Studierenden dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist 

oder 

d) bei schwangeren Frauen, die nach Buchstabe a oder c den Kontrollbereich betreten 

dürfen, der fachkundige Strahlenschutzverantwortliche oder der Strahlenschutzbeauftragte dies 

ausdrücklich gestattet und durch geeignete Überwachungsmaßnahmen sicherstellt, dass der 

besondere Dosisgrenzwert nach § 31a Abs. 4 Satz 2 eingehalten und dies dokumentiert wird. 

(2) Schwangeren Frauen darf der Zutritt zu Kontrollbereichen als helfende Person abweichend von 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b nur gestattet werden, wenn zwingende Gründe dies erfordern. 

Schwangeren Frauen darf der Zutritt zu Kontrollbereichen als Tierhalterin nicht gestattet werden. 

 

§ 23 Rechtfertigende Indikation 
(1) Röntgenstrahlung darf unmittelbar am Menschen in Ausübung der Heilkunde oder Zahnheilkunde 

nur angewendet werden, wenn eine Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 hierfür die rechtfertigende 

Indikation gestellt hat. Die rechtfertigende Indikation erfordert die Feststellung, dass der 

gesundheitliche Nutzen der Anwendung am Menschen gegenüber dem Strahlenrisiko überwiegt. 

Andere Verfahren mit vergleichbarem gesundheitlichem Nutzen, die mit keiner oder einer geringeren 

Strahlenexposition verbunden sind, sind bei der Abwägung zu berücksichtigen. Eine rechtfertigende 

Indikation nach Satz 1 ist auch dann zu stellen, wenn die Anforderung eines überweisenden Arztes 

vorliegt. Die rechtfertigende Indikation darf nur gestellt werden, wenn der die rechtfertigende Indikation 
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stellende Arzt den Patienten vor Ort persönlich untersuchen kann, es sei denn, es liegt ein 

Anwendungsfall des § 3 Abs. 4 vor. § 28a bleibt unberührt. 

(2) Der die rechtfertigende Indikation stellende Arzt hat vor der Anwendung, erforderlichenfalls in 

Zusammenarbeit mit dem überweisenden Arzt, die verfügbaren Informationen 

über bisherige medizinische Erkenntnisse heranzuziehen, um jede unnötige Strahlenexposition zu 

vermeiden. Patienten sind über frühere medizinische Anwendungen von ionisierender Strahlung, die 

für die vorgesehene Anwendung von Bedeutung sind, zu befragen. 

(3) Vor einer Anwendung von Röntgenstrahlung in der Heilkunde oder Zahnheilkunde hat der 

anwendende Arzt gebärfähige Frauen, erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit dem überweisenden 

Arzt, zu befragen, ob eine Schwangerschaft besteht oder bestehen könnte. Bei bestehender oder 

nicht auszuschließender Schwangerschaft ist die Dringlichkeit der Anwendung besonders zu prüfen. 

 

§ 24 Berechtigte Personen 
(1) In der Heilkunde oder Zahnheilkunde darf Röntgenstrahlung am Menschen nur angewendet 

werden von 

1. Personen, die als Ärzte approbiert sind oder denen die Ausübung des ärztlichen Berufs erlaubt ist 

und die für das Gesamtgebiet der Röntgenuntersuchung oder Röntgenbehandlung die erforderliche 

Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, 

2. Personen, die als Ärzte oder Zahnärzte approbiert sind oder denen die Ausübung des ärztlichen 

oder zahnärztlichen Berufs erlaubt ist und die für das Teilgebiet der Anwendung von 

Röntgenstrahlung, in dem sie tätig sind, die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, 

3. Personen, die als Ärzte oder Zahnärzte approbiert sind oder zur Ausübung des ärztlichen oder 

zahnärztlichen Berufs berechtigt sind und nicht über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz 

verfügen, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Nummer 1 oder 2 

tätig sind und über die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfügen. 

(2) Die technische Durchführung ist neben den in Absatz 1 genannten Personen ausschließlich  

1. Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Nr. 2 des MTA-Gesetzes vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 

1402), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 4. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3320, 3323) 

geändert worden ist, 

2. Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich überwachten 

abgeschlossenen Ausbildung, wenn die technische Durchführung Gegenstand ihrer Ausbildung und 

Prüfung war und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, 

3. Personen, die sich in einer die erforderlichen Voraussetzungen zur technischen Durchführung 

vermittelnden beruflichen Ausbildung befinden, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung 

einer Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 Arbeiten ausführen, die ihnen im Rahmen ihrer Ausbildung 

übertragen sind, und sie die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen und 

4. Personen mit einer abgeschlossenen sonstigen medizinischen Ausbildung, wenn sie unter 

ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 tätig sind und die 

erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen,  

erlaubt. 
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§ 25 Anwendungsgrundsätze 

(2) Die durch eine Röntgenuntersuchung bedingte Strahlenexposition ist so weit einzuschränken, wie 

dies mit den Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft zu vereinbaren ist. Bei der 

Röntgenbehandlung müssen Dosis und Dosisverteilung bei jeder zu behandelnden Person nach den 

Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft individuell festgelegt werden; die Dosis außerhalb des 

Zielvolumens ist so niedrig zu halten, wie dies unter Berücksichtigung des Behandlungszwecks 

möglich ist. Ist bei Frauen trotz bestehender oder nicht auszuschließender Schwangerschaft die 

Anwendung von Röntgenstrahlung geboten, sind alle Möglichkeiten zur Herabsetzung der 
Strahlenexposition der Schwangeren und insbesondere des ungeborenen Kindes auszuschöpfen. 

(3) Körperbereiche, die bei der vorgesehenen Anwendung von Röntgenstrahlung nicht von der 

Nutzstrahlung getroffen werden müssen, sind vor einer Strahlenexposition so weit wie möglich zu 

schützen. 

(5) Helfende Personen und Tierhalter sind über die möglichen Gefahren der Strahlenexposition vor 

dem Betreten des Kontrollbereichs zu unterrichten. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um ihre 

Strahlenexposition zu beschränken.  

 

§ 28 Aufzeichnungspflichten, Röntgenpass 
(1) Es ist dafür zu sorgen, dass über jede Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen 

Aufzeichnungen nach Maßgabe des Satzes 2 angefertigt werden. Die Aufzeichnungen müssen 

enthalten: 

1. die Ergebnisse der Befragung des Patienten nach § 23 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1, 

2. den Zeitpunkt und die Art der Anwendung, 

3. die untersuchte Körperregion, 

4. Angaben zur rechtfertigenden Indikation nach § 23 Abs. 1 Satz 1, 

5. bei einer Untersuchung zusätzlich den erhobenen Befund, 

6. die Strahlenexposition des Patienten, soweit sie erfasst worden ist, oder die zu deren Ermittlung 

erforderlichen Daten und Angaben. 

Die Aufzeichnungen sind gegen unbefugten Zugriff und unbefugte Änderung zu sichern. Sie sind auf 

Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen; dies gilt nicht für die medizinischen Befunde. 

(2) Der untersuchten oder behandelten Person ist auf deren Wunsch eine Abschrift oder Ablichtung 

der Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2, 3, 6 und 7 zu überlassen. 

Bei Röntgenuntersuchungen sind Röntgenpässe bereitzuhalten und der untersuchten 

Person anzubieten. Wird ein Röntgenpass ausgestellt oder legt die untersuchte Person einen 

Röntgenpass vor, so sind die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Angaben zum 

untersuchenden Arzt einzutragen. 

(3) Aufzeichnungen über Röntgenbehandlungen sind 30 Jahre lang nach der letzten Behandlung 

aufzubewahren. Röntgenbilder und die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 über 

Röntgenuntersuchungen sind zehn Jahre lang nach der letzten Untersuchung aufzubewahren. Die 

Aufzeichnungen von Röntgenuntersuchungen einer Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, sind bis zur Vollendendung des 28. Lebensjahres dieser Person aufzubewahren.  
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(4) Röntgenbilder und die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 können als Wiedergabe auf einem 

Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden, wenn sichergestellt ist, dass die 

Wiedergaben oder die Daten  

1. mit den Bildern oder Aufzeichnungen bildlich oder inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar 

gemacht werden und 

2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener 

Zeit lesbar gemacht werden können, und sichergestellt ist, dass während der Aufbewahrungszeit 
keine Informationsänderungen oder -verluste eintreten können. 
(5) Werden personenbezogene Patientendaten (Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, 

Geschlecht), Befunde, Röntgenbilder oder sonstige Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 auf 

elektronischem Datenträger aufbewahrt, ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 

1. der Urheber, der Entstehungsort und -zeitpunkt eindeutig erkennbar sind, 

2. das Basisbild mit den bei der Nachverarbeitung verwendeten Bildbearbeitungsparametern 

unverändert aufbewahrt wird; werden Serien von Einzelbildern angefertigt, muss erkennbar sein, wie 

viele Röntgenbilder insgesamt gefertigt wurden und ob alle bei der Untersuchung erzeugten 

Röntgenbilder oder nur eine Auswahl aufbewahrt wurden; wird nur eine Auswahl an Röntgenbildern 

aufbewahrt, müssen die laufenden Nummern der Röntgenbilder einer Serie mit aufbewahrt werden, 

3. nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen als solche erkennbar sind und mit Angaben zu 

Urheber und Zeitpunkt der nachträglichen Änderungen oder Ergänzungen aufbewahrt werden und 

4. während der Dauer der Aufbewahrung die Verknüpfung der personenbezogenen Patientendaten 

mit dem erhobenen Befund, den Daten, die den Bilderzeugungsprozess beschreiben, den Bilddaten 

und den sonstigen Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 jederzeit hergestellt werden kann. 

Röntgenbilder können bei der Aufbewahrung auf elektronischem Datenträger komprimiert werden, 

wenn sichergestellt ist, dass die diagnostische Aussagekraft erhalten bleibt. 

(6) Auf elektronischem Datenträger aufbewahrte Röntgenbilder und Aufzeichnungen müssen einem 

mit- oder weiterbehandelnden Arzt oder Zahnarzt oder der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle in 

einer für diese geeigneten Form zugänglich gemacht werden können. Dabei muss sichergestellt sein, 

dass diese Daten mit den Ursprungsdaten übereinstimmen und die daraus erstellten Bilder zur 

Befundung geeignet sind. Sofern die Übermittlung durch Datenübertragung erfolgen soll, müssen 

dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz 

und Datensicherheit getroffen werden, die insbesondere die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der 

Daten gewährleistet; bei der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind Verschlüsselungsverfahren 

anzuwenden. 

(8) Wer eine Person mit Röntgenstrahlung untersucht oder behandelt, hat einem diese Person später 

untersuchenden oder behandelnden Arzt oder Zahnarzt auf dessen Verlangen Auskünfte über die 

Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 zu erteilen und ihm die Aufzeichnungen und Röntgenbilder 

vorübergehend zu überlassen. Auch ohne dieses Verlangen sind die Aufzeichnungen und 

Röntgenbilder der untersuchten oder behandelten Person zur Weiterleitung an einen später 

untersuchenden oder behandelnden Arzt oder Zahnarzt vorübergehend zu überlassen, wenn zu 

erwarten ist, dass dadurch eine weitere Untersuchung mit Röntgenstrahlung vermieden werden kann. 

Sofern die Aufzeichnungen und Röntgenbilder einem beauftragten Dritten zur Weiterleitung an einen 
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später untersuchenden oder behandelnden Arzt oder Zahnarzt überlassen werden, sind geeignete 

Maßnahmen zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht zu treffen. Auf die Pflicht zur Rückgabe der 

Aufzeichnungen und Röntgenbilder an den Aufbewahrungspflichtigen ist in geeigneter Weise 

hinzuweisen. 

 

§ 36 Unterweisung 
(1) Personen, denen nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Buchstaben a und c der Zutritt zum Kontrollbereich 

gestattet wird, sind vor dem erstmaligen Zutritt über die Arbeitsmethoden, die möglichen Gefahren, die 

anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und den für ihre Beschäftigung oder ihre 

Anwesenheit wesentlichen Inhalt dieser Verordnung, der Genehmigung oder Anzeige und der 

Strahlenschutzanweisung zu unterweisen. 

Satz 1 gilt entsprechend auch für Personen, die außerhalb des Kontrollbereichs Röntgenstrahlung 

anwenden, soweit diese Tätigkeit der Genehmigung oder der Anzeige bedarf. Die Unterweisung ist 

mindestens einmal im Jahr zu wiederholen. Sie kann Bestandteil sonstiger erforderlicher 

Unterweisungen nach  immissionsschutz- oder arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sein. 

(2) Andere Personen, denen der Zutritt zu Kontrollbereichen gestattet wird, sind vorher über die 

möglichen Gefahren und ihre Vermeidung zu unterweisen. 

(3) Frauen sind im Rahmen der Unterweisungen nach Absatz 1 oder 2 darauf hinzuweisen, dass eine 

Schwangerschaft im Hinblick auf die Risiken einer Strahlenexposition für das ungeborene Kind so früh 

wie möglich mitzuteilen ist. 

(4) Über den Inhalt und den Zeitpunkt der Unterweisung nach Absatz 1 oder 2 sind Aufzeichnungen 

zu führen, die von der unterwiesenen Person zu unterzeichnen sind. 

Die Aufzeichnungen sind in den Fällen des Absatzes 1 fünf Jahre, in denen des Absatzes 2 ein Jahr 

lang nach der Unterweisung aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

 

§ 45 Übergangsvorschriften 

(9) Personen, die als Hilfskräfte nach § 23 Nr. 4 dieser Verordnung in der vor dem 1. Juli 2002 

geltenden Fassung Röntgenstrahlung am Menschen anwenden durften, sind weiterhin zur 

technischen Durchführung berechtigt, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer 

Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 tätig sind und die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz 

besitzen. § 18a Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

 

In der Regel existiert in zahnärztlichen 
Praxen kein Überwachungsbereich, so 
dass sich der /die Praxismitarbeiter/in, 
der/die in über 1,5 m Abstand (vom 
Patienten oder Röntgenstrahler) die 
Aufnahme auslöst, sich im allgemeinen 
Betriebsgelände der Praxis aufhält. 
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